
Unternehmensnachfolge  
zU lebzeiten
Die Unternehmensnachfolge stellt für das Unternehmen und den Inhaber eine große Herausforderung 
dar. Problematisch ist in rechtlicher Hinsicht die Justierung von Gesellschaftsrecht, Erb-, Familien- und 
Steuerrecht, deren Regelungen und Rechtsfolgen harmonisiert werden müssen.

Daneben erfordern die finanziellen As-
pekte und nicht zuletzt familiäre Hier-
archien und Strukturen entsprechende 
Berücksichtigung, oft Rücksichtnahme. 

Ein weitsichtiger Unternehmer sollte 
seine Nachfolge nicht nur zu Lebzeiten 
planen, sondern – besser noch – auch 
bereits umsetzen. Damit vermeidet er ei-
nen sowohl für die Familie als auch für 
das Unternehmen meist schädlichen, 
weil abrupten und unvorbereiteten Über-
gang und wählt statt dessen einen dy-
namischen Übergabeprozess, an dem er 
mitwirken kann: Er hat die Möglichkeit 
seinen Nachfolger in das Unternehmen 
einzuführen und zu prüfen, ob der Nach-
folger geeignet ist, das Unternehmen 
erfolgreich weiterzuführen. Gegebenen-
falls kann er seine Nachfolgeregelungen 
korrigieren beziehungsweise anpassen.

Gestaltungsmöglichkeiten 
Der Unternehmer und zukünftige Erblas-
ser muss auch nicht befürchten, dass er 
bei einer Unternehmensnachfolge zu Leb-
zeiten sein Unternehmen vollständig aus 
der Hand gibt. Bei fachkundiger Beratung 

überträgt er das Unternehmen nur soweit, 
wie er es sich vorstellt. Eine vollständi-
ge Übertragung sollte auch erst erfolgen, 
wenn der Unternehmer sicher ist, dass er 
den passenden Nachfolger gefunden hat.

Die lebzeitige Gestaltung der Nach-
folge ermöglicht ferner Vorteile in steu-
errechtlicher Hinsicht. So kann durch 
optimierte Ausnutzung von Freibeträgen 
Erbschaftsteuer oder durch Verlagerung 
von Einkunftsquellen auf die Kinder Ein-
kommensteuer gespart werden

Bei einer vorweggenommenen Über-
tragung beziehungsweise Erbfolge hat 
eine dingliche, jedenfalls aber vertragli-
che Absicherung der Versorgung des Erb-
lassers oder von ihm begünstigter Drit-
ter (häufig der Ehepartner) den gleichen 
Rang wie die Planung der Unternehmens-
nachfolge. Sie motiviert den Unterneh-
mer, loszulassen und seinen Nachfolger, 
das Erworbene zu verdienen. Anteils-
übertragung, Nießbrauchbestellung oder 
Reallast verbunden mit Regelungen, die 
dem Nachfolger den notwendigen Frei-
raum gewähren, können Instrumente der 
Wahl sein. Ebenso kann die Absicherung 

auch durch Einräumung einer Unterbe-
teiligung oder Vereinbarung einer Leib-
rente beziehungsweise dauernden Last 
erreicht werden. Je nach Gestaltung kann 
dies mit oder ohne Einbeziehung von Lei-
tungsbefugnissen geschehen.

Weil die gesetzlichen Rückforderungs-
rechte im Falle einer Schenkung nicht 
ausreichend sind und ihre unzureichend 
normierten Rechtsfolgen in der Praxis 
Schwierigkeiten bereiten, sollten weitere 
Rückforderungsrechte vereinbart und die 
Rechtsfolgen der Rückabwicklung abwei-
chend vom Gesetz den jeweiligen Verhält-
nissen angepasst vereinbart werden.

Ist der Nachfolger im Verhältnis zum 
Unternehmer pflichtteilsberechtigt, sollte 
er für sich und seine Abkömmlinge an-
lässlich der Übertragung des Unterneh-
mens auf seinen Pflichtteil verzichten. 
Dann muss der Unternehmer den Nach-
folger bei der weiteren vorweggenomme-
nen Erbfolge und seinen Verfügungen von 
Todes wegen nicht mehr berücksichtigen. 

Rechtzeitige Umsetzung
Leider werden die Möglichkeiten und 
Chancen einer durchdachten Unterneh-
mensnachfolge zu Lebzeiten oft zu spät 
erkannt, so dass die notwendigen Schrit-
te nicht mehr rechtzeitig umgesetzt wer-
den können. 
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